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Marktoberdorf-Ostallgäu

ein hauptamtlicher Bürgermeister
gesucht) sechs schriftliche Bewer-
bungen eingegangen sind. Die All-
gemeine Wählerschaft Görisried
wird nun diesen sechs Bewerbern
am Donnerstag, den 9. Oktober, ab
19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle
Görisried, Gelegenheit geben, sich
den Bürgern der Gemeinde persön-
lich vorzustellen. Fendt betonte,
dass es sich hierbei um keine Nomi-
nierungsversammlung, sondern le-
diglich um die persönliche Vorstel-
lung der einzelnen Kandidaten
geht. Die Nominierungsversamm-
lung findet dann zu einem späteren
Zeitpunkt statt, der noch bekannt-
gegeben wird. (id)

Bürgermeisterin Thea Barnstei-
ner sagte, dass zur Sicherung des
Schulweges mit der Polizei eine
Verkehrsschau stattgefunden habe.
Dabei sei empfohlen worden, den
bestehenden Tempo-30-Bereich
auf den gesamten Kirchplatz und
bis zur Einmündung der Markt-
oberdorfer Straße auszuweiten.
Das habe der Gemeinderat bereits
so in nichtöffentlicher Sitzung be-
schlossen. Die entsprechenden
Verkehrszeichen werden dem-
nächst angebracht.

Hermann Fendt von der Allge-
meinen Wählerschaft Görisried gab
bekannt, dass auf ihre Anzeige (für
die Kommunalwahlen 2020 werde

zurückgegriffen werden, sagte er.
Er legte Vor- und Nachteile der Er-
haltung und Pflege dar und wies
darauf hin, dass die Verbindung der
Quelle zum Hochbehälter Wild-
berg dauerhaft unterbrochen wer-
den muss.

1500 Euro Kosten im Jahr
Für die weitere Pflege der Eybach-
quelle, die mit den beiden Wasser-
wärtern von Wildberg besprochen
worden sei, hätte die Gemeinde ge-
schätzt etwa 1500 Euro jährlich auf-
zuwenden, sagte King. Einstimmig
sprach sich der Gemeinderat für die
weitere Pflege der Eybachquelle
aus.

Görisried. Auch nach dem An-
schluss des Weilers Wildberg an die
gemeindliche Wasserversorgung
soll die Eybachquelle als Notver-
sorgung erhalten und gepflegt wer-
den. Dies beschloss der Gemeinde-
rat einstimmig in seiner letzten Sit-
zung. Die Katzenwegquelle wird
dagegen komplett aufgegeben.

Zuvor hatte Claudius King vom
Ingenieurbüro Jellen & Co darge-
legt, dass es generell sinnvoll sei,
eine bereits gefasste und jahrzehn-
telang einwandfrei betriebene
Quelle auch nach der Nutzung wei-
terhin zu pflegen und zu erhalten.
Dadurch könne in Notzeiten rasch
und problemlos auf Ersatzwasser

Sechs Bewerber melden sich
Wahl Interessenten für hauptamtlichen Bürgermeisterposten in Görisried stellen sich vor

Es war eine Premiere für den Männergesangsverein Liederkranz Ober-
günzburg und dem Schützenchor Ebersbach, die als Gemeinschaftschor
unter Leitung von Dirigent Rainer Harder eine Bergmesse mit Kaplan
Josef auf der Krinnenalpe im Tannheimer Tal feierten.

Der Morgennebel lichtete sich während des Gottesdienstes und das
Panorama einer beeindruckenden Bergwelt mit klarer Weitsicht zeigte
sich den zahlreichen Bergwanderern, die der Bergmesse beiwohnten. Es
war ein erhebendes Gefühl, als die 37 Männerstimmen die sogenannte
Deutsche Messe von Franz Schubert (1797-1828) anstimmten und das
Echo den vierstimmigen Klang weit in den morgendlich klaren Berghim-
mel bis in den gegenüberliegenden Adlerhorst trug und sogar unten am
Haldensee noch zu hören war. Kaplan Josef griff in seiner Ansprache den

Schöpfungstext der Schubertmesse auf, indem er abschließend mit dem
Text „Mein Heiland Herr und Meister“ vom „Agnus Dei“ die etwa ein-
hundert Gottesdienstbesucher mit dem Gruß; „Der Friede sei mit Euch“
verabschiedete.

Nach dem Mittagessen führte der Tagesausflug über Schattwald,
Gaichtpass und Reutte nach Füssen. Bei einer Forggensee-Rundfahrt
mit der MS-Allgäu überraschten die Sänger die Bordgäste mit Jodlern
und Allgäuer Liedern und ernteten dabei begeisterten Applaus. Diesem
Tagesausflug folgt für den Liederkranz Obergünzburg noch Ende Okto-
ber ein viertägiger Jahresausflug mit dem Zug nach Berlin. Dort wird der
Männerchor sogar im Reichstagsgebäude mit einem musikalischen Auf-
tritt Allgäuer Grüße übermitteln. hk/Foto: Hermann Knauer

Liederkranz gestaltet Bergmesse und sticht danach in See

MARKTOBERDORF
Das Stadtmuseum
ist am Sonntag von 10 bis 12 Uhr und von
14 bis 16 Uhr geöffnet.
Das Paul-Röder-Museum
ist zu den gleichen Zeiten wie das Stadtmu-
seum zu besichtigen.
In der Ausgrabungsstätte Römerbad
werden am kommenden Sonntag von 10
bis 12 Uhr Führungen angeboten.
Der Liederkranz Marktoberdorf
bittet alle Sänger für Freitag, 4. Oktober,
um 20 Uhr ins Pfarrheim St. Martin. Da die
Gäste aus Mainroth in Oberfranken am Wo-
chenende als Geschenk etwas „kostbares“
an den Chor übergaben, sollte das Ende der
Probe genutzt werden, einiges zu verzeh-
ren. Für die Gestaltung der Hochzeit am
Samstag um 13 Uhr in St. Coloman bei
Schwangau ist die Tracht erforderlich. Die
Vorstandschaft bittet bei beiden Terminen
um vollzähliges Kommen.
Die Kolpingsfamilie
lädt ein zum Erntedank-Familienfrühstück
ins Pfarrheim St. Martin am Sonntag, 6.
Oktober, um 8.30 Uhr ein. Anschließend
Familiengottesdienst um 10.30 Uhr.
O Verbindliche Anmeldung am Freitag,
4. Oktober, unter Telefon
08342/914458 bei Susanne Steger.
Die Kolpingsfamilie
unternimmt eine Fahrt zur Besichtigung des
Uhrenmuseums in Mindelheim am Sonn-
tag, 20. Oktober. (Siehe auch Homepage).
O Anmeldung bis Samstag, 5. Oktober,
unter Telefon 08342/3829 bei Elisabeth
Wittmann.
BERNBEUREN
Das Auerbergmuseum
im Kiebelehaus hat morgen, Samstag, und
sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.
EBENHOFEN
Das Hirten- und Heimatmuseum
Baschtlehaus hat am kommenden Sonntag
von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Gezeigt wird
die Ausstellung „Das Brauwesen in der Ge-
meinde“. Um 14 Uhr wird eine Museums-
führung und um 15 Uhr eine Ausstellungs-
führung angeboten.
STÖTTEN
Ein Leseabend
findet in der Bücherei in Stötten statt. Das
Büchereiteam stellt am Sonntag, 6. Okto-
ber, um 19.30 Uhr neue Bücher vor und es
wird ein kleines Buffet geben.
UNTERTHINGAU
Das Häringerhaus
kann am kommenden Sonntag, 6. Oktober,
von 15 bis 17 Uhr besichtigt werden.
WALD
Das Dorfmuseum im Pfarrgarten
bietet morgen, Samstag, um 14 Uhr eine
Führung an.

Kurz notiert

Das Historische Museum Ober-
günzburg und die Südsee-
Sammlung sind morgen, Samstag,
und am Sonntag, 6. Oktober, je-
weils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im
Historischen Museum wird letzt-
mals die Sonderausstellung „Ins
Günztal verliebt“ gezeigt.
Der Wochenmarkt in Obergünz-
burg findet heute, Freitag, von 13
bis 17 Uhr auf dem Marktplatz statt.
Der Akku-Treff lädt am heutigen
Freitag ab 14 Uhr wieder zu sei-
nem Wochenmarkt-Treff ein, bei
dem die Marktbesucher bei einem
Kaffee relaxen können.
Der MSC Obergünzburg ver-
schiebt seinen Clubabend aus or-
ganisatorischen Gründen auf Frei-
tag, 11. Oktober.
Die Vertreter der Ronsberger
Vereine treffen sich am Sonntag,
6. Oktober, um 18 Uhr im Restau-
rant Croatia, um den Veranstal-
tungskalender für das Winterhalb-
jahr festzulegen. Anschließend fin-
det eine Besprechung über die Or-
ganisation des Weihnachtsmarktes
statt. (db)
Das Kino im Alten Rathaus in
Obergünzburg, Marktplatz 3,
Eingang Poststraße, zeigt am Sams-
tag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr in
der Reihe „Lange Kinonacht für Ju-
gendliche“ die Filme „Das schöns-
te Mädchen der Welt“ und „Tomb
Raider“. Der Eintritt ist frei, der
Zugang barrierefrei. Das Getränke-
bistro öffnet um 19 Uhr.
Alle Badelustigen aus Obergünz-
burg und Umgebung sind zur
Fahrt in die Kristalltherme nach
Schwangau mit Saunabesuch ein-
geladen. Abfahrt ist am Dienstag, 8.
Oktober, um 13 Uhr an der Denif-
fel-Garage, 13.05 Uhr an der Rös-
slewiese, 13.10 Uhr Edeka-Bus-
haltestelle, 13.15 Uhr Rathaus Gün-
zach und 13.20 Uhr Bushaltestelle
Albrechts.(at)
O Anmeldungen nimmt bis spätestens
Sonntag, 6. Oktober, Anneliese Kiebler
unter der Nummer 08372/2473 entge-
gen.

Notizen

Anordnung
über ein zeitliches Ausbringungsverbot

für Düngemittel mit wesentlichen Gehalten an
verfügbarem Stickstoff, ausgenommen Festmist

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Krumbach,
Fachzentrum Agrarökologie erlässt als zuständige Behörde
(Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 6 Abs. 8 Düngeverordnung vom
26.05.2017 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Nr. 32 vom
01.06.2017 folgende Anordnung. Die Sperrfrist für die
Ausbringung von Düngemittel mit wesentlichen Gehalten
an verfügbarem Stickstoff, ausgenommen Festmist
wird abweichend von § 6 Abs. 10 Düngeverordnung auf
Grünlandflächen und auf Ackerland mit mehrjährigem
Feldfutterbau bei einer Aussaat bis zum 15. Mai im Landkreis
Ostallgäu und Stadtgebiet Kaufbeuren im Hinblick auf
die besonderen, weitgehend einheitlichen Standort- und
Nutzungsverhältnisse, festgelegt auf den Zeitraum vom
29. November 2019 bis 28. Februar 2020. Alle anderen
Vorgaben der Düngeverordnung bleiben von dieser
Anordnung unberührt. Dies gilt insbesondere für die
Sperrfrist für Ackerflächen und die Bestimmung, dass
stickstoffhaltige Düngemittel nur ausgebracht werden dürfen,
wenn der Boden für diese aufnahmefähig ist. Die Sperrfrist
gilt nicht für Festmist. Ebenso bleiben von dieser Ausnah-
meregelung förderrelevante Auflagen des Bayerischen
Kulturlandschaftsprogramms – Teil A unberührt.
gez. Stefanie Lange, Landwirtschaftsamtfrau

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung
(BayBO) wird der verfügende Teil sowie die
Rechtsbehelfsbelehrung des folgenden
Baugenehmigungsbescheides öffentlich

bekanntgemacht:
Der Antrag auf Errichtung einer nicht beleuchteten
Werbeanlage in Marktoberdorf, Brückenstraße, Gemar-
kung Thalhofen a.d.Wertach, Flurnummer(n) 305/2 wurde mit
Bescheid des LandratsamtesOstallgäu vom19.09.2019Abs.1
(Gz.: 40 - 00612/19) nach Maßgabe der geprüften, revidierten
und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen
unter den in den Beiblättern abgedruckten Auflagen gemäß
§ 34 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kosten
des Verfahrens hat der Antragsteller zu tragen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen
Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfach 112343, 86048
Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich
oder zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den
Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die
Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern)
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführungder Verwaltungsgerichtsordnung vom22.06.2007
(GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich
des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit,
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein
Gebührenvorschuss zu entrichten.
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung
(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 6
BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Landratsamt
Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616Marktoberdorf, Zimmer
D256, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen
werden.
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin Eapl.: 40-00612/19

Bekanntmachung
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Frau Irina Michtchenko,
Eichendorffstraße 12, 87668 Rieden, zzt. unbekannten
Aufenthalts.
Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung
des Landratsamtes Ostallgäu vom 16.09.2019, Aktenzeichen
30-1420/OAL AM591, Vollzug der FZV und des KraftStG;
Grund der Anordnung: Außerbetriebsetzung wegen Nicht-
entrichtung der Kfz-Steuer; kann beim Landratsamt
Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-
Zulassungsbehörde, zu den üblichen Dienststunden ein-
gesehen werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich
zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren
Ablauf Rechtsverluste drohen.
Christian Stiefenhofer Eapl.: 30-1420/OAL-AM591

Bekanntmachung
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Frau Edina Mózer, An der
Dornzeile 1, 87645 Schwangau, zzt. unbekannten Aufent-
halts.
Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die An-
ordnung des Landratsamtes Ostallgäu vom 25.09.2019,
Aktenzeichen 30-1420/FÜS-M800, Vollzug der FZV; Grund
der Anordnung: Fehlender Versicherungsschutz; kann beim
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Markt-
oberdorf, Kfz-Zulassungsbehörde, zu den üblichen Dienst-
stunden eingesehen werden. Das o.g. Dokument wird hiermit

öffentlich zugestellt. Damit werden Fristen in Gang gesetzt,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
Christian Stiefenhofer Eapl.: 30-1420/FÜS-M800

Bekanntmachung
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Frau Sibylle Deininger,
Pommernweg 1, 87671 Ronsberg, zzt. unbekannten
Aufenthalts.
Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung
des Landratsamtes Ostallgäu vom 20.09.2019, Aktenzeichen
30-1420/FÜS SD71, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung:
Fehlender Versicherungsschutz; kann beim Landratsamt Ost-
allgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-Zulas-
sungsbehörde, zu den üblichen Dienststunden eingesehen
werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt.
Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen.
Christian Stiefenhofer Eapl.: 30-1420/FÜS-SD71

Bekanntmachung
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Hier: Halter (zuletzt wohnhaft) Herrn Nico Pfanzelt, Mähder 5,
87662 Osterzell, zzt. unbekannten Aufenthalts.
Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung
des Landratsamtes Ostallgäu vom 18.09.2019, Aktenzeichen
30-1420/OAL NP96, Vollzug der FZV; Grund der Anordnung:
Fehlender Versicherungsschutz; kann beim Landratsamt Ost-
allgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-Zulas-
sungsbehörde zu den üblichen Dienststunden eingesehen
werden. Das o. g. Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt.
Damit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen.
Christian Stiefenhofer Eapl.: 30-1420/OAL-NP96

Bekanntmachung
Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der

Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV);
Hier: Herr Klodian Preni, geb. 11.12.1981 in Tirane, wohnhaft
in: Taqidromu 11, 18539 Piräus (Griechenland).
Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Der Be-
scheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 31.07.2019,
Aktenzeichen 30-143 wegen Aberkennung des Rechts, von
einer ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch

machen zu dürfen kann beim Landratsamt Ostallgäu,
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Bürgerservice,
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden.
Stefan Miller, Verwaltungsfachwirt Eapl.: 30-1433.1/2

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen,

Landkreis Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 2019
I. Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art.
40 KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt die Verwal-
tungsgemeinschaft Pforzen folgende Haushaltssatzung:
§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 806.370,00 € und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit
39.642,00 € ab.
§ 2 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt
werden nicht festgesetzt.
§ 4 (1) Verwaltungsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-
nanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2019
auf 622.322 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der
Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.
2. Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die
maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31.12.2017
auf 5.101 Einwohner festgesetzt.
3. Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 122,00 €
festgesetzt.
(2) Investitionsumlage
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Fi-
nanzbedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben
im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2019
auf 25.505 € festgesetzt und nach dem Verhältnis der
Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wir die
maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand am 31.12.2017
auf 5.101 Einwohner festgesetzt.
3. Die Investitionsumlage wird je Einwohner auf 5,00 €
festgesetzt.
§ 5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
30.000 € festgesetzt.
§ 6 Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
§ 7 Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in
Kraft.
Pforzen, den 5. August 2019
Verwaltungsgemeinschaft Pforzen
Hofer, Gemeinschaftsvorsitzender
II. Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ost-
allgäu mit Schreiben vom 27.06.2019, Az.: 10 9410.4/2,
rechtsaufsichtlich behandelt.
III. Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegen vom Tage
nach dieser Bekanntmachung an bis zur nächsten amtlichen
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich bei
der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen, Bahnhofstraße 7,
87666 Pforzen, zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur
Einsichtnahme auf (Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 40 Abs. 1 Satz
1 KommZG, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO).“
Ralf Kinkel, Regierungsdirektor Eapl.: 10-9410.4/2

Amtsblatt des Landkreises Ostallgäu
herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf

Sprechzeiten: Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag, Mittwoch und Freitag 7.30 - 12.30 Uhr Montag und Dienstag 7.30 - 17.30 Uhr
Dienstag 7.30 - 16.00 Uhr Mittwoch und Freitag 7.30 - 12.30 Uhr
Donnerstag 7.30 - 17.30 Uhr Donnerstag 7.30 - 19.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung
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